Drei gleichberechtigte Gesellschafter einer privatrechtlich organisierten sozial-therapeutischen Einrichtung konnten sich nicht über die Trennung einigen und schon gar nicht über das zukünftige Miteinander. Die Einrichtung ist in einer süddeutschen Großstadt ansässig und betreibt dort drei Filialen. Einer der Geschäftsführer; A, vertritt modernere therapeutische Ansätze und möchte der Firma entweder einen entsprechenden moderneren Anstrich geben oder mit einer der Filialen aus dem Verbund austreten.

B und C können sich nicht mit der Modernisierung anfreunden, weil das zahlungskräftige Klientel eher den traditionellen Ansätzen verhaftet ist. Einer Trennung stünden sie, zwar mit Schmerzen, aber doch positiv gegenüber. Bisherige Auseinandersetzungsgespräche der drei führten regelmäßig in die Sackgasse. Es wurde ein Mediator gesucht, der mittels strukturierter Gesprächsführung - am Wegweiser zur Sackgasse - in eine andere Richtung leitet.
Der Mediator versuchte sich ein Bild über den Konflikthintergrund ( Gründung der Firma, Geschäftsfeld, bestehende Konfliktlinien, Verhältnis der drei über die Arbeitsebene hinaus) zu verschaffen.  Auf Wunsch der Geschäftsführer sollte dies schnell gehen, da sie selbst genügend  Selbstreflexion geleistet hatten. Ferner waren sich die drei einig, dass es sich um ein rein sachlich bezogenes Thema handelte. Schon nach kurzer Zeit im ersten Gespräch landeten sie wieder in der Sackgasse., hielten die jeweils eigenen Verdienste um die Firma hoch und schmälerten die der anderen. Monetäre Einkommenslagen und individuelle Kundenakquise wurden verhandelt, visualisiert am Flip-Chart. Mit Wohlwollen und Bereitschaft zur einvernehmlichen Lösung  aller drei hätte man rein rechnerisch zu diesem Zeitpunkt durchaus eine Lösung ausarbeiten können. Dem Mediator erschien es jedoch so, dass neben der ökonomischen Problematik ein Hindernis auf dem Wege stand, dem  alle drei elegant auswichen. Die vereinbarte Gesprächszeit von 1,5 Stunden war erreicht und aus Termingründen konnte an diesem Tage nicht weiter verhandelt werden. Es wurde ein weiterer Termin vereinbart, zwei Wochen später. 
Vor dem zweiten Termin rief A beim Mediator an. Ihn bedrücke ein in der Sitzung nicht genannter Umstand, den er nun dem Mediator am Telefon mitteilen wolle. Der Mediator hielt es für geschickter, wenn A sich darauf einließ, die Information erst am zweiten Sitzungstag  vorzutragen, A willigte ein.

Am zweiten Sitzungstag erwähnte der Mediator das Telefonat und A eröffnete mit der eigentlichen Grundlage seiner Trennungsabsichten. Er fühlte sich seit langer Zeit dem B gegenüber nicht ebenbürtig und wolle etwas Eigenes aufziehen um ein besseres Selbstbild von sich zu bekommen. Die beiden anderen waren verblüfft, konnten aber anhand von geschilderter Situationen nachvollziehen, was A meinte. 
Die Situation entspannte sich sehr und nach einer weiteren Stunde kamen die drei Geschäftsführer überein, dass sie von nun an keinen Mediator mehr bräuchten und die Auseinandersetzung selber gestalten wollten.
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